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MITB ESTIMMUN GS-
RECHT DER ARBEIT-

NEHMER?
Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmer?

Die Probleme der vermehrten Ein-
fiussnahme der Arbeitnehmer auf die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung
der Unternehmen beschäftigen die inter-
essierten Kreis in zunehmendem Masse.
Das Zentralkomitee des Schweizer-
ischen Kaufmännischen Vereins hat,

nun at seiner letzeten Sitzung dazu
Stellung genommen; vorher waren diese
Fragen in seinem Ausschuss und in der
Kommission für Standespolitik einge-
hend behandelt worden. Seine grund-
sätzlichen Ueberlegungen kommen in
diesem Artikel zum Ausdruck.
Das Beduerfnis nach vermehrter

Einflussnahme auf das
betriebliche Geschehen

Der arbeitsrechtliche und soziale
Schutz der Arbeitnehmer sowie ihre
Existensbedingungen haben einen Stand
erreicht, der beträchtlich über dem
Niveau der ersten Nachkriegszeit liegt,
ganz abgesehen von den Verhältnissen
in den dreissiger Jahren. Ihre Situation
wird sich mit der zu erwartenden
Inkraftsetzung des vom Nationalrat
bereits verabschiedeten neuen Arbeits-
vertragsrechts weiter verbessern.
Warn/n kam es trotzdem zu den
Begehren auf die Einführung der Mit-
bestimmung der Arbeiter und Anges-
teilten in den Betrieben?

Wen man vom Einfluss entspre-
chender Bewegungen in unsern Nach-
barländern und den seitens von mehr
theoretisch orienterten Kreisen erho-
benen Postulaten absieht, dürften
hauptsächlich folgende Umstünde und
Ueberlegungen mitspielen :

Die wachsendeTendenz znr Kon-
zentrnhon und zu Mac/üzarammen-
hu/Zungen in unserer Wirtschaft erfül-
len manche Arbeitnehmer mit zuneh-
mender Besorgnis. Dazu kommt, dass
entsprechende Beschlüsse meistens Zn

«Z/er .S'r/ZZe von den obersten Spitzen
der Unternehmen ohne Anftörang der
Arbeitnehmer gefasst werden, obwohl
sie für diese ic/zZcZcraZ^enZs'cheZdend
sein können. Man befürchtet, dass bei
solchen Entscheiden nicht oder kaum
auf die bezüglich menschlicken und
sozialen Gesichtspunkte Rücksicht
genommen wird.

Sodan wächst das t/nbe/zagen über
dZe sich an-sbrerteneZe RaZZonaZZVernng,
Mechan/sverwn und Monofon/Aerang
des ArZ>eZZsprozesses, welche die Enz-
persönZZc/znng der Arbeiter nnd Anges-
ZeZZzen fördern.

Man kritisiert die Ohnmacht, Ab-
hängigkeit und Manipulierbarkeit des
Arbeitnehmers, die seiner Menschen-

würde nicht enstpräche und worunter
auch das Vertrauensverhältnis leide.
Auch das Management will man von
seiner einseitigen Abhängigkeit von
den Kapitalgebern erlösen.

Ziele und Gestaltung
des Mitbestimmungsrechts

Der Mensch im Arbeitnehmer soll
in den Mittelpunkt des Betriebs gestellt
werden. Angestrebt wird eine granü-
Zegenüe Aenderwng des UnteroreZnangs-
verhd'ZZw'sses von Arbeit «nd KapitaZ,
die demokratische Gleichberechtigung
für den Arbeitnehmer in der Wirtschaft
wie für den Bürger im Stand die Be-
freiung von seiner zwangsläufigen Ab-
hängigkeit vom Arbeitgeber und die
Gewährung seiner partnerschlaftlichen
Mitverantwortung. Gewisse Kreise ver-
langen ein Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmer für die ganze Betriebs-
und Unternehmenspolitik, also für alle
wirtschaftlichen, personellen und so-
zialen Fragen. Sie fordern für die Ar-
beitnehmer eine gleichberechtigte Mit-
einsetzung und Mitkontrolle der Unter-
nehmensleitung, wodurch die Legiti-
mität der Befehlsgewalt gewährleistet
würde. Die Arbeitnehmer sollen ideell
und materiell vermehrt am Unterneh-
men integriert werden. Man verspricht
sich durich die Mitbestimmung auch
eine Förderung der sozialen Sicherheit.

Für die Mitbestimmung am engern
Arbeitsplatz innerhalb des Betriebes
sollen die einzelnen Abteilungen ihre
Vertreter in eine Personalkommission
wählen können, welche dann die Inter-
essen der Arbeitnehmer insbesondere
in Fragen der personal- und Lohnabs-
tufungspolitik, der Sicherheit und der
Arbeitsgestaltung wahrt.

Das oberste Gremium der Unter-
nehmen, zum Beispiel der Verwal-
tungsrat, solle pariZtiZisc/z aus Uertre-
tern des Kapita/s and der Arbeitneh-
mer zusammengesetzt werden, ergänzt
durch einen die Oeffentlichkeit reprä-
sentierenden Neutralen. Die Arbeit-
nehmervertreter würden durch die Be-
triebsgangehörigen direkt oder indirekt
gewählt. Auch in der Geschäftsleitung,
dem Management, soll die Arbeitneh-
merschaft vertreten sein. Diese Rege-
lung der Mitbestimmung würde sich
im grossen ganzen an die heutige Ord-
nnng /ür die deutsche MorzZuuZudusZrZe
anlehnen, die für die Aktiengesell-
Schäften und die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit mehr als
1000 Arbeitnehmern gilt; die betreffen-
den Bestimmungen sind allerdings sehr
differenziert und können hier nicht
wiedergegeben werden.

Es ist unbestritten, auch in Kreisen
der Arbeitgeber, dass die Einflussnah-
me der Arbeitnehmer wenigstens auf
die sozialen und menschlichen Pro-
bleme der Betriebe erweitert und ver-
stärkt werden muss.

Als problematisch, zumindest bei
den heutigen Verhältnissen in der
Schweiz, erseheint dagegen die
Einführung der Mitbestimmung in
betriebswirtschaftliehen und Füh-
rungsfragen.

Auf alle Fälle ist est verfehlt,
einfach ausländische Regelungen, die
auf einem ganz andern politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Boden
entstanden sind, kopieren zu wollen.
Von Land zu Land müssen die
spezifischen Gegebenheiten, die stark
differieren, berücksichtigt werden.

Ob sich eine bestimmte Massnah-
me rechtfertigt, hängt nicht von ihrem
Zwecke, sondern von ihrer Durch-
führbarkeit und ihren Wirkungen ab.
Die Ziele eines erweiterten Mitspra-
che- und des Mitbestimmungsrechts,
besonders die Vermenschlichung des
gesamten Arbeitsprozesses und die
Förderung der sozialen Sicherheit,
verdienen weitgehend Unterstützung.

Es muss aber geprüft werden, ob
sich diese ziele nicht auch—wie schon
die bisherige Besserstellung der Arbeit-
nehmer—durch Verstärkung der schon
bestehenden Bestrebungen erreichen
lassen. Ausserdem bedürfte es präziser
Ueberlegungen und Untersuchungen
darüber, ob das wirtschaftliche Mit-
bestimmungsrecht in den Betrieben
wirklich zu positiven praktischen
Ergebnissen führen kann. Solche Ab-
klärungen sind in der Schweiz nicht
bekannt. Die Erfahrungen in Deutsch-
land sind für uns wegen der unter-
schiedlichen Verhältnisse kaum schlüs-
sig, abgesehen von ihrer differierenden
Beurteilung. Gegen die Einführung des
wm/assenden Mitbestimmungsrechts in
den Unternehmen sprechen aus unserer
gegen wärtigen Sicht namentlich fol-
gende Erwägungen:

Die bis zu einem gewissen Grad
notwendige autoritäre, hierarchische
Ordnung in den Betrieben kann durch
das Mitbestimmungsrecht nicht oder
kaum in dem von seinen Befürwortern
erwünschten Ausmass beeinflusst wer-
den. Die menschlichen Beziehungen
hängen weniger vom Verwaltungsrat
als vom Verhalten der Vorgesetzen
aller Stufen und auch von der Einstel-
lung ihrer Untergebenen ab. Autoritär
gesinnte untere, mittlere und obere
mung nicht oder nur ungenügend ein-
zudämmen; entsprechende Massnah-
men sind mit oder ahne von der Not-
wendigskeit, ihre Konsequenzen sor-
fältig abzuschätzen.

(Artic/e taken /rom the vvee/c/y

organ o/ the Swiss Mercanti/e
Socre/y to he conc/wrfed /n the next
issue. J
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